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Verordnung
Uiber die Gleichwertigkeit von Bildungsnhachweisen
mit der Hochschulreife und der Fachhochschulreife
(Gleichwertigkeitsverordnung - GIVO)

Vom 8. Juli 2014

Auf Grund des § 49 Absatz 4 des Hochschulgesetzes vom 31. Oktober 2006 (GV. NRW. S. 474)
und des § 41 Absatz 2 des Kunsthochschulgesetzes vom 13. Marz 2008 (GV. NRW. S. 195) wird
im Einvernehmen mit dem flir die Hochschulen zustandigen Ministerium verordnet:
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§1
Geltungsbereich, Regelungsinhalt

Diese Verordnung regelt die Gleichwertigkeit von Bildungsnachweisen mit der Hochschulreife
und der Fachhochschulreife als Qualifikation zur Aufnahme eines Studiums an einer Hochschule
in der Tragerschaft des Landes Nordrhein-Westfalen oder einer Hochschule des Landes, den
Hochschulzugang auf Grund von auslandischen Bildungshachweisen sowie den Hochschulzu-
gang auf Grund eines Hochschulstudiums.

Abschnitt 2
Hochschulreife und Fachhochschulreife

§2
Hochschulreife

(1) In Nordrhein-Westfalen erworbene Zeugnisse der Hochschulreife sind

1. das Zeugnis der allgemeinen Hochschulreife einer Schule, das Zeugnis der allgemeinen Hoch-
schulreife des Oberstufen-Kollegs an der Universitat Bielefeld, das Zeugnis der allgemeinen
Hochschulreife nach Ablegen der Abiturprifung fir Externe, das Zeugnis der allgemeinen Hoch-
schulreife nach Ablegen der Abiturpriifung an einer Waldorfschule und das Zeugnis der allge-
meinen Hochschulreife nach Ablegen der Priifung fir den Hochschulzugang von besonders be-
fahigten Berufstatigen,

2. das Zeugnis der fachgebundenen Hochschulreife in Verbindung mit dem Zeugnis Uber die be-
standene Erganzungsprufung zur Erlangung der allgemeinen Hochschulreife und

3. das Zeugnis der fachgebundenen Hochschulreife eines Berufskollegs mit der dort festgeleg-
ten Studienberechtigung.

(2) Zeugnissen gemaB Absatz 1 gleichgestellte Bildungsnachweise sind

1. die in anderen Landern der Bundesrepublik Deutschland erworbenen Zeugnisse der allgemei-
nen Hochschulreife, die den Vereinbarungen der Standigen Konferenz der Kultusminister der
Lander in der Bundesrepublik Deutschland (Kultusministerkonferenz) entsprechen, einschlie3-
lich der Zeugnisse der allgemeinen Hochschulreife nach Ablegen einer Externenprifung und
Zeugnisse der allgemeinen Hochschulreife nach Ablegen der Abiturpriifung an einer Waldorf-
schule und

2. die an deutschen Schulen im Ausland erworbenen Zeugnisse der allgemeinen Hochschulreife,
die den Vereinbarungen der Kultusministerkonferenz entsprechen.
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§3
Fachhochschuireife

(1) In Nordrhein-Westfalen erworbene Zeugnisse der Fachhochschulreife sind
1. das Zeugnis der Fachhochschulreife eines Berufskollegs und

2. das Zeugnis der Fachhochschulreife nach Ablegen der Externenprifung fur einen Bildungs-
gang des Berufskollegs.

Zeugnisse geman § 2 Absatz 1 Nummer 3 sind uneingeschrankt der Fachhochschulreife gleich-
wertig.

(2) Zeugnissen gemaB Absatz 1 gleichgestellte Bildungsnachweise sind

1. die in anderen Landern der Bundesrepublik Deutschland erworbenen Zeugnisse der Fach-
hochschulreife, die den Vereinbarungen der Kultusministerkonferenz oder einer Vereinbarung
Uber die Anerkennung der Fachhochschulreife fir das Land Nordrhein-Westfalen mit einem an-
deren Land der Bundesrepublik Deutschland entsprechen und

2. die an deutschen Schulen im Ausland erworbenen Zeugnisse der Fachhochschulreife, die den
Vereinbarungen der Kultusministerkonferenz entsprechen oder die vom fir Schulen zustandigen
Ministerium anerkannt wurden.

§4

Schulischer und praktischer Teil der Fachhochschulreife
Der Fachhochschulreife gleichwertige Bildungsnachweise sind

1. das am Berufskolleg erworbene Zeugnis der Fachhochschulreife (schulischer Teil) der zwei-
jahrigen und der dreijahrigen Berufsfachschule geman § 22 Absatz 5 Nummer 2 des Schulgeset-
zes NRW in Verbindung mit einer abgeschlossenen mindestens zweijahrigen Berufsausbildung
nach Bundes- oder Landesrecht oder einem einschlagigen halbjahrigen Praktikum nach der
Praktikum-Ausbildungsordnung oder einer mindestens zweijahrigen Berufstatigkeit,

2. das am Ende der Einfihrungsphase der gymnasialen Oberstufe oder des Beruflichen Gymna-
siums an einer Schule in Nordrhein-Westfalen oder einem anderen Land in der Bundesrepublik
Deutschland erworbene Zeugnis der Fachhochschulreife (schulischer Teil) in Verbindung mit ei-
ner abgeschlossenen mindestens zweijahrigen Berufsausbildung nach Bundes- oder Landes-
recht,

3. in Verbindung mit einer abgeschlossenen Berufsausbildung nach Bundes- oder Landesrecht
oder einem einjahrigen gelenkten Praktikum gemaB Praktikum-Ausbildungsordnung
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a) das in der Qualifikationsphase der gymnasialen Oberstufe oder des Beruflichen Gymnasiums
an einer Schule in Nordrhein-Westfalen oder einem anderen Land der Bundesrepublik Deutsch-
land erworbene Zeugnis der Fachhochschulreife (schulischer Teil),

b) das an einer Waldorfschule in Nordrhein-Westfalen nach Nichtbestehen der Abiturpriifung er-
worbene Zeugnis der Fachhochschulreife (schulischer Teil),

c) das am Eichendorff-Kolleg erworbene Zeugnis der Fachhochschulreife (schulischer Teil),

d) das am Oberstufen-Kolleg an der Universitat Bielefeld erworbene Zeugnis der Fachhoch-
schulreife (schulischer Teil),

e) das nach Nichtbestehen der Abiturprifung fir Externe erworbene Zeugnis der Fachhoch-
schulreife (schulischer Teil),

f) das Zeugnis der Fachhochschulreife (schulischer Teil) einer deutschen Schule im Ausland, das
einer Vereinbarung der Kultusministerkonferenz entspricht oder das vom fir Schulen zustandi-
gen Ministerium anerkannt wurde und

g) das Zeugnis der Fachhochschulreife (schulischer Teil), das gemaB einer Vereinbarung der
Kultusministerkonferenz in einem anderen Land der Bundesrepublik Deutschland erworben wur-
de,

4. in Verbindung mit einer abgeschlossenen Berufsausbildung nach Bundes- oder Landesrecht
oder einer mindestens zweijahrigen Berufstatigkeit oder einem einjahrigen gelenkten Praktikum
geman Praktikum-Ausbildungsordnung

a) das in Nordrhein-Westfalen erworbene Zeugnis der Fachhochschulreife (schulischer Teil) des
Weiterbildungskollegs (Abendgymnasium und Kolleg) und

b) das in einem anderen Land der Bundesrepublik Deutschland erworbene Zeugnis der Fach-
hochschulreife (schulischer Teil) eines Abendgymnasiums oder eines Kollegs, soweit es den
Vereinbarungen der Kultusministerkonferenz zur Gestaltung der Abendgymnasien und der Kol-
legs entspricht.

Zeugnisse der Fachhochschulreife (schulischer Teil) nach Nummer 2 und Nummer 3 Buchstabe
a und b mussen vor der Erflillung der weiteren Bedingungen erworben worden sein; dies gilt
nicht flir doppeltqualifizierende Bildungsgange.

Abschnitt 3
Hochschulzugang auf Grund eines abgeschlossenen
oder begonnenen Hochschulstudiums
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§5
Hochschulabschliisse

Dem Zeugnis der allgemeinen Hochschulreife gleichwertige Bildungsnachweise sind

1. das Zeugnis einer staatlichen Abschlussprifung oder einer Hochschulabschlusspriifung an ei-
ner Universitat, das nach einer Regelstudienzeit von mindestens sechs Semestern erworben
wurde,

2. das Zeugnis einer staatlichen Abschlusspriifung oder einer Hochschulabschlusspriifung an ei-
ner Fachhochschule, das nach einer Regelstudienzeit von mindestens sechs Semestern erwor-
ben wurde,

3. das Zeugnis einer kirchlichen Abschlusspriifung an einer Hochschule, das nach einer Regel-
studienzeit von mindestens sechs Semestern erworben wurde,

4. das Zeugnis einer Hochschulabschlussprifung an einer Kunsthochschule, das nach einer Re-
gelstudienzeit von mindestens sechs Semestern erworben wurde und

5. das Zeugnis einer Laufbahnprifung von Absolventinnen und Absolventen einer Fachhoch-
schule fir den 6ffentlichen Dienst des Bundes oder eines Landes, das nach einem Studium mit
einer Regelstudienzeit von mindestens drei Jahren mit einem mindestens achtzehnmonatigen
fachwissenschaftlichen Studienanteil erworben wurde.

§6

Fortsetzung eines Hochschulstudiums

(1) Studierende eines Bachelorstudiengangs, die keine Qualifikation flr das Studium an einer
Hochschule in Nordrhein-Westfalen haben, jedoch an einer Hochschule in einem anderen Land
der Bundesrepublik Deutschland studieren, erwerben nach vier Semestern die Berechtigung, ihr
Studium in demselben Studiengang unter Beibehaltung der Studienfacher, des angestrebten Ab-
schlusses und der Hochschulart an einer Hochschule fortzusetzen, wenn pro Semester durch-
schnittlich mindestens 20 Leistungspunkte nach dem Europaischen Credit-Transfer-System
(ECTS) nachgewiesen werden; dies gilt auch fir die Fortsetzung des Studiums in einem ver-
wandten Studiengang.

(2) Absatz 1 gilt auch fur Studierende eines Studiengangs, der mit einer sonstigen hochschuli-
schen, staatlichen oder kirchlichen Priifung abgeschlossen wird, wenn mindestens zwei Drittel
erfolgreiche Studien- und Prifungsleistungen nachgewiesen werden, die in der jeweiligen Studi-
en- und Prifungsordnung innerhalb der absolvierten Semester vorgesehen sind.

(3) Absatz 1 gilt auch fur Studierende eines Diplomstudiengangs an einer Hochschule in einem
anderen Land der Bundesrepublik Deutschland, die eine Diplom-Vorpriifung oder Zwischenprii-
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fung bestanden haben, deren Ablegung Voraussetzung fur die Fortsetzung des Studiums ist, so-
wie fur Studierende eines Studiengangs, der mit einer sonstigen hochschulischen, staatlichen
oder kirchlichen Prifung abgeschlossen wird, wenn die der Diplomvorprifung oder Zwischen-
prifung entsprechende Priifung bestanden wurde.

(4) Die Hochschule regelt durch Ordnung die Anpassung der Erfordernisse nach den Absatzen 1
und 2 flr Studierende, die wegen einer Behinderung oder einer chronischen Erkrankung Nach-
teilsausgleiche mit studienzeitverlangernder Wirkung in Anspruch nehmen.

Abschnitt 4
Auslandische schulische und hochschulische Bildungsnachweise

§7
Grundsatze

(1) Auslandische Bildungsnachweise ermoglichen, soweit die Bewertungsvorschlage der Zentral-
stelle fur auslandisches Bildungswesen beim Sekretariat der Kultusministerkonferenz dies vorse-
hen, den direkten oder indirekten Hochschulzugang. Bildungsnachweise, die zum direkten
Hochschulzugang berechtigen, sind der Hochschulreife gleichwertig. Bildungsnachweise, die in-
direkt zum Hochschulzugang berechtigen, ermdglichen in Verbindung mit einer Feststellungs-
prifung oder erfolgreichen Studienzeiten im Herkunftsland die Studienaufnahme.

(2) Soweit die auslandische Hochschulzugangsberechtigung zur Aufnahme des Studiums auf
bestimmte Studiengange an Universitaten und Kunsthochschulen eingeschrankt wird, gilt diese
Beschrankung auch fir entsprechende Studiengange an Fachhochschulen.

(3) Die Bewertungsvorschlage der Zentralstelle fir auslandisches Bildungswesen sind fiir Nord-
rhein-Westfalen verbindlich, soweit das fur Schulen zustandige Ministerium im Einzelfall nichts
anderes bestimmt.

§8
Direkter Hochschulzugang

(1) Auslandische Bildungsnachweise sind einer Hochschulreife gemaB §§ 2, 3 gleichwertig, wenn
sie

1. zur Studienaufnahme im Herkunftsland und
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2. nach den Bewertungsvorschlagen der Zentralstelle fur auslandisches Bildungswesen zum di-
rekten Hochschulzugang

berechtigen. Berechtigt der auslandische Bildungshachweis im Herkunftsland zur Studienauf-
nahme in bestimmten Fachern, ist er der fachgebundenen Hochschulreife gleichwertig und be-
rechtigt zum Studium in fachlich entsprechenden und verwandten Studiengangen.

(2) Ein Sekundarschulabschluss einer auslandischen Schule in der Bundesrepublik Deutschland
ist einer Hochschulreife gemaB §§ 2, 3 gleichwertig und berechtigt direkt zum Hochschulzugang,
wenn er

1. in dem Staat, dessen Bildungssystem die Schule reprasentiert, nachweislich dieselbe Berechti-
gung wie der Abschluss der in diesem Staat gelegenen Schulen verleiht (allgemeiner oder fach-
gebundener Hochschulzugang) und

2. nach den Bewertungsvorschlagen der Zentralstelle fur auslandisches Bildungswesen zum di-
rekten Hochschulzugang berechtigt.

§9

Indirekter Hochschulzugang, Feststellungspriifung

Auslandische Bildungsnachweise sind einer Hochschulreife gemaB §§ 2, 3 gleichwertig, wenn
sie

1. zur Studienaufnahme im Herkunftsland berechtigen,

2. nach den Bewertungsvorschlagen der Zentralstelle fur auslandisches Bildungswesen zum in-
direkten Hochschulzugang berechtigen und

3. die Priifung nach der Feststellungspriifungsordnung Hochschule bestanden wurde. Der Nach-
weis erfolgreicher Studienzeiten im Ausland kann die vorgenannte Prifung ersetzen. Das Studi-
um kann in diesem Fall im gleichen Studiengang fortgesetzt oder in fachlich entsprechenden so-
wie verwandten Studienfachern aufgenommen werden.

Abschnitt 5
Zustindigkeiten, Ubergangs- und Schlussbestimmungen

§10
Zustandigkeiten

(1) Bei Zweifeln Uber die Giiltigkeit von Zeugnissen schulischer Abschliisse, die in Nordrhein-
Westfalen erworben wurden, entscheidet die ortlich zustandige obere Schulaufsichtsbehorde, in
deren Bereich die Qualifikation erworben wurde. Die Anerkennung von Zeugnissen der Fach-
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hochschulreife aus anderen Landern der Bundesrepublik Deutschland richtet sich nach der Zu-
standigkeitsverordnung Schulaufsicht. Die Gleichwertigkeit auslandischer Bildungsnachweise
deutscher Staatsangehdriger mit der Hochschulreife oder der Fachhochschulreife stellt die Be-
zirksregierung Dusseldorf als Zentrale Zeugnisanerkennungsstelle fiir das Land Nordrhein-West-
falen fest.

(2) Uber den Hochschulzugang auslandischer Staatsangehériger auf Grund ausléndischer Bil-
dungsnachweise und Uber die Festsetzung einer Gesamtnote, soweit dies fur die Aufnahme des
angestrebten Studiums erforderlich ist, entscheidet die Hochschule auf der Grundlage der Be-
wertungsvorschlage der Zentralstelle flir auslandisches Bildungswesen.

(3) Uber den Hochschulzugang auf Grund hochschulischer Vorbildung entscheidet die Hoch-
schule.

§1
Ubergangsregelungen

Nachweise der Hochschulreife und der Fachhochschulreife, die bis zum Inkrafttreten dieser Ver-
ordnung in Nordrhein-Westfalen glltig waren, gelten weiterhin als Nachweise der Hochschulrei-
fe oder der Fachhochschulreife im Sinne dieser Verordnung. Soweit es sich dabei um den Nach-
weis des schulischen Teils der Fachhochschulreife handelt, konnen die weiteren Voraussetzun-

gen auch nach Inkrafttreten dieser Verordnung erflllt werden.

§12
Inkrafttreten, AuBerkrafttreten

(1) Diese Verordnung tritt am 1. Oktober 2014 in Kraft.

(2) Zum selben Zeitpunkt treten auBer Kraft:

1. die Qualifikationsverordnung vom 22. Juni 1983 (GV. NRW. S. 260);

2. die Qualifikationsverordnung Fachhochschule vom 20. Juni 2002 GV. NRW. S. 312);

3. die Qualifikationsverordnung Uber auslandische Vorbildungsnachweise vom 22. Juni 1983
(GV. NRW. S. 267);

4. die Verordnung uber die Gleichwertigkeit auslandischer Vorbildungsnachweise mit dem Zeug-
nis der Fachhochschulreife vom 28. Juni 1984 (GV. NRW. S. 411).
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(3) Bestimmungen in Hochschulordnungen, die auf der Grundlage der in Absatz 2 genannten
Verordnungen erlassen worden sind, gelten fort. Widersprechen sie dieser Verordnung, treten
sie auBer Kraft. Sind nach dieser Verordnung ausfiillende Bestimmungen der Hochschule not-
wendig, sind die Hochschulordnungen unverziglich dieser Verordnung anzupassen. Soweit
nach dieser Verordnung ausfullende Bestimmungen der Hochschule notwendig sind, aber nicht
getroffen werden, kann das fir die Hochschulen zustandige Ministerium nach Anhérung der
Hochschule entsprechende Bestimmungen erlassen.

Disseldorf, den 8. Juli 2014

Die Ministerin
far Schule und Weiterbildung
des Landes Nordrhein-Westfalen

Sylvia Lo6hrmann

GV. NRW. 2014 S. 407

Herausgeber: Im Namen der Landesregierung, das Ministerium des Innern des Landes Nordrhein-West-
falen, Friedrichstr. 62-80, 40217 Dusseldorf 10/10


https://static.public.rnrw.stage.publicplan.cloud/gvnrw/2014-s407

	Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Nordrhein-Westfalen
	 Verordnung über die Gleichwertigkeit von Bildungsnachweisen mit der Hochschulreife und der Fachhochschulreife   (Gleichwertigkeitsverordnung – GlVO) 


